
Sicherheitsdatenblatt 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU 

Künstliches Blut 
Bestandteil unserer Artikelnummer:  
110.100, 110.101, 110.102, 110.103 

1.1 Produktidentifikator 

Bezeichnung des Stoffs 

Artikelnummer   

Registrierungsnummer (REACH) 

Künstliches Blut
Zur Simulation im Schulbereich, 
verschiedene Experimentierkitsausführungen

110.100,110.101,110.102,110.103 

nicht relevant (Gemisch) 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen: Nur für den Gebrauch in Schulen 

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden. 

Nahrungsmittel, Getränke und Futtermittel. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Schlüter Biologie GmbH 
Bettenweg 6 

35581 Wetzlar 

Telefon:+49 (0) 6441 - 21 00 07-0 
Telefax: +49 (0) 6441- 21 00 07-2 
E-Mail: info@schlueter-biologie.de 

Webseite: www.schlueter-biologie.de 

1.4 Notrufnummer 

Giftzentrale Hessen Mainz 

Langenbeckstraße 1 

55131 Mainz 

Telefon: +49 (0)6131 232 466 

Webseite: www.unimedizin-mainz.de 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Augenreizung (Kategorie 2) H318 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Piktogramm: 

Signalwort: Achtung 

Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält: 

Gefahrenhinweise: 

H318 Verursacht schwere Augenschäden 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. Gemischs und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

mailto:info@schlueter-biologie.de
http://www.schlueter-biologie.de/
http://www.unimedizin-mainz.de/
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Sicherheitshinweise: 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

   

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

ausspülen. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden 

 
 

 

3.1 Stoffe 

nicht relevant (Gemisch) 

3.2 Gemische 

Das Produkt setzt sich aus Salzen zusammen.  
 
Stoffname: Nitritsalz Anteil: 10-20% 

 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

 

Nach Inhalation 

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Nach Kontakt mit der Haut 

Haut mit Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat 
einholen. 

Nach Berührung mit den Augen 

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem 
Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. 
 

Nach Aufnahme durch Verschlucken 

Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine Informationen verfügbar 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine Informationen verfügbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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5.1 Löschmittel 
 

 

Geeignete Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen 

Ungeeignete Löschmittel 

Für diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Löschmitteleinschränkungen 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Nicht brennbar 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Eindringen von Löschwasser in Oberflächenwasser oder Grundwasser vermeiden 
 

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Vermeiden von 
Zündquellen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes 
Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mechanisch aufnehmen, Staubentwicklung vermeiden, Nachreinigen, das aufgenommene Material vorschriftsmäßig 
entsorgen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
 

 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufgebwahren.  

Unverträgliche Stoffe oder Gemische 
Zusammenlagerungshinweise beachten 

Beachtung von sonstigen Informationen: 
Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter 
Empfohlene Lagertemperatur: 15 – 25°C 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Außer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Verwendungen 
vorgesehen  

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
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8.1 Zu überwachende Parameter  

Nationale Grenzwerte 

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) 

Das Produkt enthält nach gültigen Listen keine relevanten Mengen an Materialien mit überwachungspflichtigen 

arbeitsplatzbezognenen Grenzwerten 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung) 

Augen/Gesichtsschutz 

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. 

Hautschutz 
 

• Handschutz 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutz-handschuh 

• Art des Materials 

NBR (Nitrilkautschuk) 

• Materialstärke 

0,11 mm 

• Durchbruchszeit des Handschuhmaterials 

>480 Minuten (Permeationslevel: 6) 

Atemschutz 
 

Kein persönlicher Atemschutz notwendig 
 

 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand flüssig 

Farbe rötlich 

Geruch nicht bestimmt 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt 

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich ~ 100 °C 

Entzündbarkeit nicht bestimmt 

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt 

Flammpunkt nicht bestimmt 

Zündtemperatur nicht bestimmt 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
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Zersetzungstemperatur nicht bestimmt 

pH-Wert nicht bestimmt 

Kinematische Viskosität nicht bestimmt 

Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit keine Informationen verfügbar 

Verteilungskoeffizient 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- Wert): keine Information verfügbar 
 
Dampfdruck  nicht bestimmt 

Dichte und/oder relative Dichte 

Dichte nicht bestimmt 

Relative Dampfdichte nicht bestimmt 

Partikeleigenschaften nicht relevant (flüssig) 

Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen 

Oxidierende Eigenschaften keine Informationen verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Informationen verfügbar 

9.3 (physikalische Gefahren): nicht relevant 

 

10.1 Reaktivität 

Keine Information verfügbar  

10.2 Chemische Stabilität 

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha- 
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt. 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. 
 

 

 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor. 
 
Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP) 

Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/ EG. 

Akute Toxizität 
Ist nicht als akut toxisch einzustufen 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung 

Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen. 

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen. 

Keimzellmutagenität 

Ist nicht als Keimzellenmutagen (mutagen) einzustufen. 

Karzinogenität 

Ist nicht als karzinogen einzustufen. 

Reproduktionstoxizität 

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.  

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.  

Aspirationsgefahr 

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

 

 

 

 

12.1 Toxizität 
 
Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen. 
 

12.2 Prozess der Abbaubarkeit 
keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 

Unverdünntes Produkt oder große Mengen davon nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen lassen 

12.4 Mobilität im Boden 

Es sind keine Daten verfügbar. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Es sind keine Daten verfügbar. 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine Bestandteil ist gelistet. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Es sind keine Daten verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
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13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Empfehlung: 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. 
Behandlung verunreinigter Verpackungen: 
Dem Produkt entsprechen behandeln, mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen 
können einer Verwertung zugeführt werden. 

 
 

 

 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer    unterliegt nicht den Transportvorschriften 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  nicht zugeordnet 

14.3 Transportgefahrenklassen    keine 

14.4 Verpackungsgruppe     nicht zugeordnet 

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefährdend gemäß den 
Gefahrgutvorschriften  

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.  

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert. 

14.8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften 

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) 

- Zusätzliche Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN. 

Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche 
Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG. 

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA. 
 

 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) – Listenstoff (VwVwS), Kennnummer 30  

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
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Abkürzungen und Akronyme 

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen 

Acute Tox. Akute Toxizität 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati- on intérieures 
(Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) 

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 

ADR/RID/ADN Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnen- wasserstraße 
(ADR/RID/ADN) 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

ATE Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität) 

BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor) 

BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf 

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS 
Registry Number) 

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La- belling and 
Packaging) von Stoffen und Gemischen 

 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR 

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration ei- nes geprüften 
Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % 
ändert 

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC- Nummer als 
Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union) 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt 
vorhandenen chemischen Stoffe) 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe) 

EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan) 

ErC50 ≡ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen 
Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt 

Eye Dam. Schwer augenschädigend 

Eye Irrit. Augenreizend 

Flam. Liq. Entzündbare Flüssigkeit 

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy- stem zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt 
haben 

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung) 

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährli- cher Güter im 
Luftverkehr) 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
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ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation) 

ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die sichere 
Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen) 

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code 

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie- rungs-Code 

KZW Kurzzeitwert 

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stof- fes, die in einem 
vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt 

LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebe- nen Zeitraum zu 
einer Letalität von 50 % führt 

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland 

log KOW n-Octanol/Wasser 

Mow Momentanwert 

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer) 

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch 

ppm Parts per million (Teile pro Million) 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas- sung und 
Beschränkung chemischer Stoffe) 

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die 
internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) 

SMW Schichtmittelwert 

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff) 

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland) 

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

VOC Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) 

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) 

Wichtige Literatur und Datenquellen 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and 

Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geän- dert mit 2020/878/EU. 

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Inter- nationaler Code 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Re- gulations (DGR) for the air 
transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luft- verkehr). 
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Einstufungsverfahren 

Physikalische und chemische Eigenschaften. Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergeb- nissen des 
Gemisches. 
Gesundheitsgefahren. Umweltgefahren. Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den 
Gemischbestandteilen (Additivitätsformel). 
 
Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben) 

Code Text 

H319 Verursacht schwere Augenschäden 

Haftungsausschluss 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen 

bei Erstellung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 

diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung 

geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen 

Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 

die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.  




